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Sonstige Information – nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

ANHANG 

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keine Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensfüh-  
rung anwenden.

Name des Produkts:
LF - ASSETS Defensive Opportunities

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
5493003G45WLO6JXNS41

Ökologische und/oder soziale Merkmale
Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

    Ja     Nein

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel
getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen Ziel
getätigt: __%

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und
obwohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es 49,71 % an 
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU- Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations- 
system, das in der 
Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-  
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht.
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung.

Der Fonds legte einen Schwerpunkt auf investierbare ökologische Unterziele und orientiert 
sich an den SDG-Zielen. Die Titel mit ESG Merkmalen im Fonds werden auf Basis von 30 
Unterzielen aus 11 ökologischen UN SDGs (SDG 2, SDG 3, SDG 6, SDG 7, SDG 8, SDG 9, 
SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15) ausgewählt.

Die Umweltmerkmale des Fonds auf Basis der Beiträge zu den Sustainable Development 
Goals leisteten nach Auffassung des Fondsmanagements einen positiven Beitrag zu den 
folgenden Umweltzielen der Taxonomie: Abschwächung des Klimawandels, Anpassung an 
den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der 
Ökosysteme.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden 
Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Tabak (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse 

- Glücksspiel (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse 

- Atom-/Kernenergie > 5 % Umsatzerlöse 

- Atomwaffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse 

- konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse 

- unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 
Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse 

- Kohle (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % 
Umsatzerlöse 

- Gas (Vorgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse 

- Öl (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 5 % Umsatzerlöse 

- andere fossile Brennstoffe (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 
Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse 

- Ölsände und Fracking (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) 
>5% Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-
Leitsätze und ILO-Standards (International Labour Organization) an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten, die das Übereinkommen über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nicht 

ratifiziert haben,

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die 

Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House),

- Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind,

- Staaten, in denen die Todesstrafe legal ist,

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.
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- Staaten, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben,

- UN-Biodiversitäts-Konvention.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die 
Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der 
Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten 
und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit 
dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu 
finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren 
in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- THG-Emissionen 3226,6198
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung)

- THG-Emissionen 779,5785
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung)

- THG-Emissionen 27749,8576
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung)

- THG-Emissionen 4006,1983
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I 
der Offenlegungsverordnung)

- THG-Emissionen 32995,5395
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang 
I der Offenlegungsverordnung)

- CO2-Fußabdruck 57,8895
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung)

- CO2-Fußabdruck 477,6609
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung)

- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 704,4764
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 
Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)

- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 704,4764



ESG Annex 
Seite 4 

 

(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 
Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  
3,98 % 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind) 
 

- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen 66,47 % 
(Messgröße: Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, 
aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 
Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen) 
 

- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 66,47 % 
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, 
aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 
Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – n.a. 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE A) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – n.a. 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE B) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,1173 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE C) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,8625 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE D) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – n.a. 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE E) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,1300 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE F) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,0355 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE G) 
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- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 2,2844 

(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE H) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,4903 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE L) 
 

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 
auswirken 4,00% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit 
Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger 
Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese 
Gebiete auswirken) 
 

- Emissionen in Wasser 0,0000 
(Messgröße: Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die 
investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt) 
 

- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 0,3687 
(Messgröße: Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den 
Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) 
 

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen 0,00 % 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
beteiligt waren) 
 

- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der 
Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen 0,25 % 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur 
Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von 
Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen eingerichtet haben) 
 

- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 11,77 % 
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird) 
 

- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 35,71 % 
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- 
und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 
Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane) 
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- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische 
und biologische Waffen) 0,00 %
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an 
der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen – n.a.
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe 
internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten 
Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale 
Bestimmungen verstoßen)

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen – n.a.
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach 
Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der 
Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen 
soziale Bestimmungen verstoßen)

- Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung 0,25 %
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Sinne des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet haben)

- Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions-
und Bestechungsbekämpfung 0,00 %
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei 
denen Unzulänglichkeiten bei der Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und 
Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung festgestellt wurden)

- Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen 
Korruptions- und Bestechungsvorschriften – n.a.
(Messgröße: Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße 
gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die 
investiert wird).

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Seit dem vorherigen Geschäftsjahresende am 31.12.2023 gab es keine Änderung der 
Ausschlusskriterien.
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Auswirkungen
Nachhaltigkeitsindikator 
für nachteilige 
Auswirkungen

Messgröße 2024 2023 2022

1. THG-Emissionen Scope 1 Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung

3226,6198 2238,6741 n.a.

Scope 2 Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung

779,5785 410,3393 n.a.

Scope 3 Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung

27749,8576 15252,0324 n.a.

Scope 1 und 2 
Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung

4006,1983 2649,0133 n.a.

Messgröße: Scope 1, 2 und 3 
Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung

32995,5395 17070,9514 n.a.

2. CO2-Fußabdruck CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung

57,8895 30,7123 10,0604

CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung

477,6609 192,0114 n.a.

3. THG- Emissionsintensität 
der Unternehmen, in die 

Scope 1 und 2, Berechnung siehe 
Anhang I der Offenlegungsverordnung 704,4764 459,5654 n.a.

investiert wird Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe 
Anhang I der Offenlegungsverordnung 704,4764 459,5654 n.a.

4. Engagement in 
Unternehmen, die im 
Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die im Bereich der 
fossilen Brennstoffe tätig sind

3,98% 3,89% 4,39%

5. Anteil des 
Energieverbrauchs und der 
Energieerzeugung aus nicht 
erneuerbaren 
Energiequellen

Anteil des Energieverbrauchs der 
Unternehmen, in die investiert wird, 
aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu 
erneuerbaren Energiequellen, 
ausgedrückt in Prozent der gesamten 
Energiequellen

66,47% 74,55% n.a.

Anteil der Energieerzeugung der 
Unternehmen, in die investiert wird, 
aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu 
erneuerbaren Energiequellen, 
ausgedrückt in Prozent der gesamten 
Energiequellen

66,47% 74,55% 84,63%

klimaintensive Sektoren NACE A n.a. n.a. n.a.
klimaintensive Sektoren NACE B n.a. n.a. n.a.
klimaintensive Sektoren NACE C 0,1173 0,5920 n.a.
klimaintensive Sektoren NACE D 0,8625 0,4802 n.a.
klimaintensive Sektoren NACE E n.a. n.a. n.a.
klimaintensive Sektoren NACE F 0,1300 0,1200 n.a.
klimaintensive Sektoren NACE G 0,0355 0,0300 n.a.
klimaintensive Sektoren NACE H 2,2844 1,1124 n.a.
klimaintensive Sektoren NACE L 0,4903 0,6344 n.a.

6. Intensität des 
Energieverbrauchs nach 
klimaintensiven Sektoren 
(Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh 
pro einer Million EUR 
Umsatz der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
aufgeschlüsselt nach 
klimaintensiven Sektoren)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN
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7. Tätigkeiten, die sich 
nachteilig auf Gebiete mit 
schutzbedürftiger 
Biodiversität auswirken 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, 
mit Standorten/Betrieben in oder in 
der Nähe von Gebieten mit 
schutzbedürftiger Biodiversität, sofern 
sich die Tätigkeiten dieser 
Unternehmen nachteilig auf diese 
Gebiete auswirken

4,00% 0,00% n.a.

8. Emissionen in Wasser Tonnen Emissionen in Wasser, die 
von den Unternehmen, in die investiert 
wird, pro investierter Million EUR 
verursacht werden, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt

0,0000 n.a. n.a.

9. Anteil gefährlicher und 
radioaktiver Abfälle

Tonnen gefährlicher und radioaktiver 
Abfälle, die von den Unternehmen, in 
die investiert wird, pro investierter 
Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter 
Durchschnitt

0,3687 0,0971 n.a.

10. Verstöße gegen die 
UNGC-Grundsätze und 
gegen die Leitsätze der 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für 
multinationale 
Unternehmen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die an Verstößen 
gegen die UNGC-Grundsätze oder 
gegen die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen beteiligt 
waren

0,00% 0,00% 0,00%

11. Fehlende Prozesse und 
Compliance- Mechanismen 
zur Überwachung der 
Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für 
multinationale 
Unternehmen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die keine Richtlinien 
zur Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der OECD-
Leitsätze für multinationale 
Unternehmen oder keine Verfahren 
zur Bearbeitung von Beschwerden 
wegen Verstößen gegen die UNGC-
Grundsätze und OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen 
eingerichtet haben

0,25% 10,57% n.a.

12. Unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle 

Durchschnittliches unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle bei den 
Unternehmen, in die investiert wird

11,77% 14,05% n.a.

13. Geschlechtervielfalt in 
den Leitungs- und 
Kontrollorganen

Durchschnittliches Verhältnis von 
Frauen zu Männern in den Leitungs- 
und Kontrollorganen der 
Unternehmen, in die investiert wird, 
ausgedrückt als Prozentsatz aller 
Mitglieder der Leitungs- und 
Kontrollorgane

35,71% 39,93% n.a.

14. Engagement in 
umstrittene Waffen 
(Antipersonenminen, 
Streumunition, chemische 
und biologische Waffen)

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, 
die an der Herstellung oder am 
Verkauf von umstrittenen Waffen 
beteiligt sind

0,00% 0,00% 0,00%

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER 
MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG
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Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen 
bei?

Der Anteil nachhaltiger Investitionen des Fonds ermittelt sich aus zwei Teilmengen. Zum 
einen tragen Unternehmen, die über Klimaziele auf Unternehmensebene verfügen, 
welche bereits durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden und im 
Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen, zu den nachhaltigen Investments bei. 
Zum anderen ergibt sich der Anteil nachhaltiger Investitionen im Fonds durch den Anteil 

Anzahl der Länder, in die investiert 
wird, die nach Maßgabe 
internationaler Verträge und 
Übereinkommen, der Grundsätze der 
Vereinten Nationen oder, falls 
anwendbar, nationaler 
Rechtsvorschriften gegen soziale 
Bestimmungen verstoßen

n.a. n.a. n.a.

Prozentualer Anteil der Länder, in die 
investiert wird, die nach Maßgabe 
internationaler Verträge und 
Übereinkommen, der Grundsätze der 
Vereinten Nationen oder, falls 
anwendbar, nationaler 
Rechtsvorschriften gegen soziale 
Bestimmungen verstoßen

n.a. n.a. n.a.

Nachhaltigkeitsindikator 
für nachteilige 
Auswirkungen

Messgröße 2024 2023 2022

Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung

15. Fehlende Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung (Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die keine Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung im Sinne des 
Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen Korruption 
eingerichtet haben)

0,25% 0,00% n.a.

16. Unzureichende Maßnahmen bei 
Verstößen gegen die Standards zur 
Korruptions- und 
Bestechungsbekämpfung (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, in die 
investiert wird, bei denen 
Unzulänglichkeiten bei der Ahndung 
von Verstößen gegen Verfahren und 
Standards zur Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung 
festgestellt wurden)

0,00% 0,68% n.a.

17. Anzahl der Verurteilungen und 
Höhe der Geldstrafen für Verstöße 
gegen Korruptions- und 
Bestechungsvorschriften (Anzahl der 
Verurteilungen und Höhe der 
Geldstrafen für Verstöße gegen 
Korruptions- und 
Bestechungsvorschriften bei den 
Unternehmen, in die investiert wird)

n.a. n.a. n.a.

16. Länder, in die investiert 
wird, die gegen soziale 
Bestimmungen verstoßen 

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen

Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird
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an Green Bonds, welche nach den Green Bond Principles (GBP) der International Capital 
Market Association (ICMA) emittiert wurden. Green Bonds sind Anleihen, deren 
Emissionserlöse (oder ein äquivalenter Betrag) ausschließlich zur anteiligen oder 
vollständigen (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte verwendet werden und die 
an den vier Kernkomponenten der GBP ausgerichtet sind. Dabei kann es sich um neue 
und/oder bereits bestehende Projekte handeln. Der Emissionserlös dieser Anleihen nach 
den GBP kommt dabei ausschließlich Projekten zugute, die eine Netto-Null-
Emissionswirtschaft fördern und die Umwelt schützen sollen. In beiden Fällen leisten die 
nachhaltigen Investitionen einen Beitrag zu Nachhaltigzeitszielen, beispielsweise den 
Sustainable Development Goals 2,3 oder 6-9. 

 

 

 
 

 
 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 
geschadet? 
 

Im Zuge des Prozesses werden Analysen zu Mindestausschlüssen, Kontroversen 
sowie Governance durchgeführt unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (PAI), um sicherzustellen, dass keine anderen 
Umwelt- oder Sozialziele erheblich beeinträchtigt werden. Der Prozess stützt sich 
unter anderem auf ESG-Daten und Bewertungsmethoden, die von externen ESG-
Datenanbietern bereitgestellt werden. Grundsätzlich sind die PAIs in der Einzeltitel-
Analyse enthalten. Die PAIs werden auf Portfolioebene regelmäßig aggregiert und die 
Veränderung wird überwacht. Die PAIs mit Bezug auf THG-Emissionen werden 
zusätzlich mit Hilfe externer ESG Datenanbieter überwacht. 
 

- - - - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren  berücksichtigt? 

 
Bei Anlageentscheidungen des Fonds werden die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts bzw. PAIs) 
berücksichtigt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den folgenden PAIs: Nr. 1-4 
(THG-Emissionen, CO2-Fußabdruck, THG-Intensität), Nr. 10 (Verstöße gegen 
UNGC und OECD), Nr. 14 (kontroverse Waffen). Schwere Verstöße gegen UN 
Global Compact sind nicht zugelassen. Diese Einhaltung wird regelmäßig 
überprüft. Zudem werden Risiken mittels Ausschlüsse vorgebeugt. Ebenso werden 
Investments in folgenden Branchen ausgeschlossen: Waffen & Rüstung, Kohle, 
Fracking & Ölsand, Kernkraft, Tabak und Glückspiel. (Hierbei gelten geringe 
Umsatzgrenzen). Die PAIs werden auf Portfolioebene regelmäßig aggregiert und 
die Veränderung wird überwachet. Die PAIs mit Bezug auf THG-Emissionen 
werden zusätzlich mit Hilfe externer ESG-Datenanbieter überwacht. 

 
- - - -  Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

  
Mindeststandards in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung (u.a. 
Korruption, Bestechung, Zwangs- oder Kinderarbeit) werden über die Integration 
der zehn Prinzipen des United Nations Global Compact (UNGC) und die 
Einzeltitelanalyse gewährleistet. Schwere Verstöße gegen UN Global Compact 
sind nicht zugelassen. Diese Einhaltung wird monatlich überprüft.  Zudem werden 
Risiken mittels Ausschlüsse vorgebeugt. Ebenso werden Sektor oder 
normbasierte Ausschlüsse angewendet. Grundsätzlich sind die PAIs in der 
Einzeltitel-Analyse enthalten. 
 
 
 

Bei den wichtigsten  
nachteiligen  
Auswirkungen handelt  
es sich um die  
bedeutendsten  
nachteiligen  
Auswirkungen von  
Investitionsentschei-
dungen auf  
Nachhaltigkeitsfaktoren  
in den Bereichen  
Umwelt, Soziales und  
Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte  
und Bekämpfung von  
Korruption und  
Bestechung. 
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher  
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
   

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei Anlageentscheidungen des Fonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts bzw. PAIs) berücksichtigt. Die 
Berücksichtigung erfolgt über Ausschlüsse und / oder Überwachung von Kontroversen. Zum
anderen können die Positivkriterien (Green Bonds gemäß GBP der ICMA und / oder 
Wertpapiere von Firmen mit validierten Science Based Targets) für den Anteil nachhaltiger 
Investitionen im Fonds einer Abmilderung der PAI 1-6 dienen. Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf die folgenden PAIs: Nr. 1-4 (THG-Emissionen, CO2-Fußabdruck, THG-Intensität), Nr. 10 
(Verstöße gegen UNGC und OECD), Nr. 14 (kontroverse Waffen). Für alle Unternehmen im 
Portfolio erfolgt die Prüfung der Übereinstimmung mit den UN Global Compact. Bei Verstößen 
wird nicht in das Unternehmen investiert. Darüber hinaus wird für jeden Titel in der 
Einzeltitelanalyse das Risiko bzgl der Nachhaltigkeit überprüft (hinsichtlich der Bereiche E, S 
und G). Hierfür werden vergangene Kontroversen des Unternehmens mittels der Plattform 
RepRisk überprüft und vom Fondsmanagement bewertet. Wird das Risiko als zu hoch 
angesehen, wird nicht investiert. Diese Analyse erfolgt laufend. Somit wird ein Titel verkauft, 
wenn neue Kontroversen als zu schwerwiegend eingestuft werden. Zudem können auf Ebene 
des eigenen Unternehmens anlassbezogene und gezielte ESG-Engagements mit Emittenten 
mit dem Ziel der Abmilderung von PAI erfolgen.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) 
berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 
15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt. 

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten 
auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-
Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel: 
01.01.2024 – 
31.12.2024
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt außerdem durch das 
Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste). 

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende zu 100,00 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf 
die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den 
Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus. 

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2024 zu 93,92% in Renten investiert. 
Die anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel (5,97 %).

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Größte Investitionen Sektor
In % der 

Vermögenswerte
Land

4,6560 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25) Consumer, Non-cyclic 3,79 Norwegen
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Utilities 3,70 Niederlande
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25) Financial 3,58 Schweden
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Technology 3,16 Deutschland
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Communications 3,02 Großbritannien
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.) Communications 2,95 Deutschland
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) Industrial 2,95 Österreich
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Communications 2,86 USA
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80) Communications 2,83 Großbritannien
5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) Financial 2,74 Frankreich
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26) Financial 2,69 Irland
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) Communications 2,65 Frankreich
3,5000 % Hammerson PLC LS-Notes 2015(15/25) Financial 2,53 Großbritannien
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND) Utilities 2,52 Italien
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) Industrial 2,43 Deutschland

Die 
Vermögensallokation  
gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige 
Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden.

#1ANachhaltige 
Investitionen Andere Umweltziele

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale #1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

Investitionen

#2 Andere 
Investitionen
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Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 31.12.2024 bei Renten 
hauptsächlich in die Sektoren 

- Financials non-banking 29,12 %, 
- Communication 17,59 %,
- Consumer, cyclical 13,32 %,
- Industrial 11,56 % und
- Utilities 10,86 %.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren 
der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der 
Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, 
einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der 
Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates17 erzielen, lag bei 3,98%.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1?

  Ja:

  In fossiles Gas  In Kernenergie

  Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. 
Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels 
(„Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die 
Begrenzung der 
Emissionen und die 
Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien 
für Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits-
und Abfallentsorgungs-
vorschriften. 
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Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, 
die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, der nicht mit der EU-
Taxonomie konform ist, beträgt 49,71 %.

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten,
ausgedrückt durch den 
Anteil der:
- Umsatzerlöse, die
die gegenwärtige
„Umweltfreundlich- 
keit“ der Unterneh- 
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen, für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
relevanten Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen
- Betriebsausgaben
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird,
widerspiegeln

Ermöglichende Tätigkeiten
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen.
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fielen Derivate zur Währungsabsicherung und Barmittel zur 
Liquiditätssteuerung.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, 
wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt 
werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, 
wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der 
am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen 
Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Alle 
Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft 
werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung 
übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK 
oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Nicht 
umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. Zudem 
können gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die 
nicht einer expliziten Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes 
unterliegen. 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des 
Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen 
quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie 
gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der 
Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, 
entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der 
Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten 
Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen 
Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für 
die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende 
Investmentvermögen und seine Anleger. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als 
ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI 
zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Anlegern, Kapital und Rechten bilden. 

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils 
länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen 
berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & 
Governance („ESG“) Initiatives” auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und 
gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass 
länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate 
Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf 

sind nachhal-
tige Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für öko-
logisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der Verord-
nung (EU) 2020/852
nicht berücksichtigen.
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einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. 
Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde. 
 
Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle 
Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des 
Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für 
einzelne Fonds abzuweichen.  
 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie 
einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.  
 
Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter 
Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere 
Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses 
Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds. 
 

  


